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$d>weizeri$d>er 0ew?rbmrba»<l.
eingäbe an die Eidgenos$i$d>en Rate

zum entwürfe des Bundesbeseblnsses

betreffend die Unterstützung der Arbeitslosen.

ßJlit ber Sotfcfjaft beg Sunbegrateg an bie Sunbeg=
berfammlung betreffertb bie Unterftü^ung ber Strbeitg*
lofen born 27. ßßai 1919 wirb bett eibgenöfftfdhen ßtäten
ein, Sunbegbefcf)tuhentwurf Dargelegt, burd) ben bie in
ben Sunbegratgbefchlüffen Dorn 5. Stuguft 1918 unb
bam 14. Sßlärg 1919 geregelte Slrbeitglofenfürforge auf
eine erweiterte ©runbiage gefteüt wirb. 2)er Uwftanb,
baff bie im ©ntwurfe borgefetjene 9îeuorbnung tro| beg.
bauernben ©t)ara!terg unb tro£ ber neuen Selaft
un g beg Shbeitgeberg — wir berweifen btofj auf bie

gefe|tidje .gwedbeftimmung ber Ipälfte beg Serbanbg*
fonbg in Slrt. 10 — ohne irgenbweläje Sernehmlaffung
ber burd) bie Vorlage betroffenen Serufgberbänbe nod)
ber Kantongregierungen burd) einen Sunbegbefäßuh mit
®ringlidhfeitgfiaufel eingeführt werben foil, beranlafjt
bie Seitung beg @dt)weigerifchen ©ewerbeoerbanbeg, bie

eibgenöffifd^en State gu erfuchen, auf biefe utigenügenb
borbereitete Serfage nidht einzutreten.

I.
1. Söinn mit bem geplanten Sunbegbefiißuh aitd)

nur bie ßtahmenbeftimmungen aufgeteilt werben, bie

burdj ben Sunbegrat nach berfdhiebenen 9tidf)tungen
ergänzt werben foßen, fo wirb eine nähere Prüfung
beg ©ntwurfeg bod) gur Uebergeugung führen müffen,
ba§ &ag 9unge ©pftem ber gebauten SIrbeitgfofen»

unterftü|ung anzufechten ift unb bie Sorlage Süden
enthält, bie audh burdh feine Sunbegratgbefdjlüffe behoben
werben tonnen.

2)ie Sertreter beg gewerblichen Slrbeitgeberftanbeg
haben feinergeit §anb geboten gut Sluffteßung ber
beftehenben Sunbegratgbefdjlüffe, weil fie auf ben
®eneratboßma(f)ten beg Sunbegrateg beruhten, unb
infofgebeffen bie Hoffnung berechtigt war, bah biefe
©rlaffe mit bem Krieggenbe bahinfallen würben. ®ie
burdh föc SunbeSratêbefdhlûffe fanttionierte fogenannte
Sereinbarung, bon ber in ber Sotfdhaft bie ßtebe

ift, war eine geitfidf) begrenzte, unb ber ©ewerbe=
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ftanb muh eg begholb ablehnen, wenn nun ohne bie
leifefte Anhörung ber betroffenen Parteien biefe

Drbnung auch auf9îa(f)friegggeit anggebehnt werben
foK. 2Sir finb ber Slnficfjt, bah bie Stugbefmnng ber
Soßmachten auf bag Parlament nidht gur golge îjaben
barf, bah nun ber ©efe^gebung jebe Serfaffungggrunblagc
entzogen werben bürfe. 2)ie Sefürdfjtung, bah ber neue
Sefdjlufj eine bauernbe ©eltung erhalten foil, wirb
beftärft, burdh ben SJÎangel einer Seftimmung
über bie ©ültigfeitgbauer biefeg SunÖeg»
befcfjluffeg.

2; 2ßäf)renb bie früheren Sefchlüffe nur bie Slrbeitg-
lofigteit infolge ber frieggwirtfdhafttichcn Ser
hältniffe regelten, wiÜ bie neue Vorlage biejc
©infdhränfung fallen laffen, aHerbingg mit bemSewenben,
bah bie Setriebginhaber für biefe nicht burdh ben Stieg
berurfadhteSlrbeitglofigfeit feinen Beitrag gu leiften hätten.
Sn ber ißrajig bürfte aber eine folct)e Unterfdheibung
taum überwinbbare ©dhwierigfeiten gur golge haben,
wag gum ©rgebnig führen mühte, bah mit ber grit
alle biefe ©dhranfen faßen unb bie Beiträge für jebe
Strbeitglofigfeit berwenbet würben.

3. 2)ie Surcbfühtung ber gürforge foweßt burd)
bie Serbänbe alg bie ©emeinben hat fid) bei ben ©ewerben
nicht bewährt, weil bie bem Serbänbe nidht angefdhfoffenen
ÜJieifter in ben meiften Sanbgemeinben gu feiner Seitragg»
leiftung angehalten würben, obwohl bie gefefßidhe ißflidjt
bagu beftanb. ®afj biefe ungleiche unb nidht einheitlich)

burchgeführte gütfrrge bie gröjjte ©efahr für bag 2Ib=

fprengen mander 5D2itgIieber born Serufgberbänbe mit
fidh bringt, bürfte unbefiritten fein. 2)ie neue Vorlage
wirb hieran nidf)tg änbern, weil in mandfjen ©emeinben
ber gute SMe gur gewiffenhaften Befolgung biefer*
Sorfdjriften, in anbern wieberum bie geeignete Slmtg*
perfon wegen ben fompligierten Slbredjnungen audh fortan
fehlen wirb.

4. ©eljr unflar ift bie Raffung beg Slrt. 8, ber bie

Seitraggpßidjt beg Setriebginljabetg regelt. ®aburcf),
bah nun ber Setriebginljaber für eine erfte Setriebg*
rebuftion big gu 60"/» allein aufgufommen hat, fobann
bei einer weiteren ©infdhränfung unter 60°/o ober bei

©inftellung ber Arbeit gu einem®rittel ber ißflidht*
fumme neben 93unb unb Kanton unterftü^en foil, wirb
eg gu einer Spaltung beg gangen gürforgewefenS
fommen, weil ber SSerbanb ober bie ©emeinbe erft für
ben lefcten drittel in Stnfprucf) genommen würben.
®iefe Regelung mag theoretifcf) fdhön flingen, fie ift
aber im haften SOiahe unpraftifdj, weil eg für einen

gentratüerbanb gang unmoglidh wäre, eine Kontrolle
Darüber gu führen, ob ein SBerbanbgmiiglieb wirflidh
bie erften Vs ber ^flichtfumme augbegah'lt hübe.
barf audh nicht bergeffen werben, bah in ben ©ewerben
meifteng nicht mit einer Setriebgrebuftion, fonbern mit
einer Slrbeiterentlaffung gu rechnen ift. 3lnch ift bie

Raffung in 5lrt. 8, 2ibfa| 2, „ober bie Slrbeit gang
eingefteüt wirb", eine für bie ©ewerbe nicht paffenbe,
ba eg feljr wohl borfommen fann, bah ein ÜKeifier feine
Slrbeiter entlaffen muh, perfönlidh aber weiter im Setriebe
arbeitet. Sie Slrbeit wirb alfo fetten gang eingefteßt
werben. 3m Slbfa| 3 beg Slrt. 8 läfjt bie SBenbung
„bie nicht ihrem Serbanbe angehören" fjmeifel hefteten
über bie grage, ob innerhalb einer ©emeinbe bamit
eine berufliche ober aßgemein eine SetriebS^
folibarität beftehen foß. îrifft le^tereg gu, ff
fönnte eg borfommen, bah tn einer ©emeinbe, in ber
neben einigen fpanbmerfgftätten ein gabrifbetrieb liegt,
bie Ipanbmerfgmeifter mit einem drittel ihrer
für bie Slrbeitglofen beg gabrifbetriebeg aufgufommen
hätten.

©ine weitere ilnftarheit enthält Slbfa| 5 beg Slrt. 8/

llà Jllustr. fchwetz. Haudw. -Zeitung („Meisterblatt-) Nr. 12

5ch«eiîeri;Ker öeverbeverba««.
Klngabe an Sie Ciagenö55ischen lîâtt
zum entwürfe âes Sunâeîbeîchtnsses

vîtrettenâ Sie tlvterstiittung Ser Urbeitstosen.

Mit der Botschaft des Bundesrates an die Bundes-
Versammlung betreffend die Unterstützung der Arbeits-
losen vom 27. Mai 1919 wird den eidgenössischen Räten
ein. Bundesbeschlußentwurf vorgelegt, durch den die in
den Bundesratsbeschlüssen vom 5. August 1918 und
vom 14. März 1919 geregelte Arbeitslosenfürsorge auf
eine erweiterte Grundlage gestellt wird. Der Umstand,
daß die im Entwürfe vorgesehene Neuordnung trotz des.
dauernden Charakters und trotz der neuen Belast-
ung des Arbeitgebers — wir verweisen bloß auf die
gesetzliche Zweckbestimmung der Hälfte des Verbands-
fonds in Art. 10 — ohne irgendwelche Vernehmlassung
der durch die Vorlage betroffenen Berufsverbände noch
der Kantonsregierungen durch einen Bundesbeschluß mit
Dringlichkeitsklausel eingeführt werden soll, veranlaßt
die Leitung des Schweizerischen Gewerbeverbandes, die
eidgenössischen Räte zu ersuchen, auf diese ungenügend
vorbereitete Vorlage nicht einzutreten.

I.
1. Wmn mit dem geplanten Bundesbeschluß auch

nur die Rahmcnbestimmungen aufgestellt werden, die

durch den Bundesrat nach verschiedenen Richtungen
ergänzt werden sollen, so wird eine nähere Prüfung
des Entwurfes doch zur Ueberzeugung führen müssen,
daß das ganze System der gedachten Arbeitslosen-
Unterstützung anzufechten ist und die Vorlage Lücken

enthält, die auch durch keine Bundesratsbeschlüsse behoben
werden können.

Die Vertreter des gewerblichen Arbeitgeberstandes
haben seinerzeit Hand geboten zur Aufstellung der
bestehenden Bundesratsbeschlüsse, weil sie auf den
Generalvollmachten des Bundesrates beruhten, und
infolgedessen die Hoffnung berechtigt war, daß diese

Erlasse mit dem Kriegsende dahinfallen würden. Die
durch die Bundesratsbeschlüsse sanktionierte sogenannte
Vereinbarung, von der in der Botschaft die Rede
ist, war eine zeitlich begrenzte, und der Gewerbe-
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stand muß es deshalb ablehnen, wenn nun ohne die
leiseste Anhörung der betroffenen Parteien diese

Ordnung auch auf Nachkriegszeit ausgedehnt werden
soll. Wir sind der Ansicht, daß die Ausdehnung der
Vollmachten auf das Parlament nicht zur Folge haben
darf, daß nun der Gesetzgebung jede Verfassungsgrundlage
entzogen werden dürfe. Die Befürchtung, daß der neue
Beschluß eine dauernde Geltung erhalten soll, wird
bestärkt, durch den Mangel einer Bestimmung
über die Gültigkeitsdauer dieses Bundes-
beschlusses.

2. Während die früheren Beschlüsse nur die Arbeits-
losigkeit infolge der kriegswirtschaftlichen Ver-
hält nisse regelten, will die neue Vorlage diese

Einschränkung fallen lassen, allerdings mit dem Bewenden,
daß die Betriebsinhaber für diese nicht durch den Krieg
verursachte Arbeitslosigkeit keinen Beitrag zu leisten hätten.
In der Praxis dürfte aber eine solche Unterscheidung
kaum überwindbare Schwierigkeiten zur Folge haben,
was zum Ergebnis führen müßte, daß mit der Zeit
alle diese Schranken fallen und die Beiträge für jede
Arbeitslosigkeit verwendet würden.

3. Die Durchführung der Fürsorge sowvhl durch
die Verbände als die Gemeinden hat sich bei den Gewerben
nicht beivährt, weil die dem Verbände nicht angeschlossenen
Meister in den meisten Landgemeinden zu keiner Beitrags-
leistung angehalten wurden, obwohl die gesetzliche Pflicht
dazu bestand. Daß diese ungleiche und nicht einheitlich
durchgeführte Fürsrrge die größte Gefahr für das Ab-
sprengen mancher Mitglieder vom Berufsverbande mit
sich bringt, dürfte unbestritten sein. Die neue Vorlage
wird hieran nichts ändern, weil in manchen Gemeinden
der gute Wille zur gewissenhaften Befolgung dieser-
Vorschriften, in andern wiederum die geeignete Amts-
Person wegen den komplizierten Abrechnungen auch fortan
fehlen wird.

4. Sehr unklar ist die Fassung des Art. 8, der die

Beitragspflicht des Betriebsinhabers regelt. Dadurch,
daß nun der Betriebsinhaber für eine erste Betriebs-
reduktion bis zu 60°/° allein aufzukommen hat, sodann
bei einer weiteren Einschränkung unter 60°/° oder bei

Einstellung der Arbeit zu einemDrittel der Pflicht-
summe neben Bund und Kanton unterstützen soll, wird
es zu einer Spaltung des ganzen Fürsorgewesens
kommen, weil der Verband oder die Gemeinde erst für
den letzten Drittel in Anspruch genommen würden.
Diese Regelung mag theoretisch schön klingen, sie ist
aber im höchsten Maße unpraktisch, weil es für einen

Zentralverband ganz unmöglich wäre, eine Kontrolle
darüber zu führen, ob ein Verbandsmitglied wirklich
die ersten V» der Pflichtsumme ausbezahlt habe. Es
darf auch nicht vergessen werden, daß in den Gewerben
meistens nicht mit einer Betriebsreduktion, sondern mit
einer Arbeiterentlassung zu rechnen ist. Auch ist die

Fassung in Art. 8, Absatz 2, „oder die Arbeit ganz
eingestellt wird", eine für die Gewerbe nicht passende,
da es sehr wohl vorkommen kann, daß ein Meister seine
Arbeiter entlassen muß, persönlich aber weiter im Betriebe
arbeitet. Die Arbeit wird also selten ganz eingestellt
werden. Im Absatz 3 des Art. 8 läßt die Wendung
„die nicht ihrem Verbände angehören" Zweifel bestehen
über die Frage, ob innerhalb einer Gemeinde damit
eine berufliche oder allgemein eine Betriebs-
solidarität bestehen soll. Trifft letzteres zu, so

könnte es vorkommen, daß in einer Gemeinde, in der
neben einigen Handwerksstätten ein Fabrikbetrieb liegt,
die Handwerksmeister mit einemDrittel ihrer Pflichtsumme
für die Arbeitslosen des Fabrikbetriebes aufzukommen
hätten.

Eine weitere Unklarheit enthält Absatz 5 des Art. s,
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itibem nidjt gefagt rnirb, ob nac§ @rfd)üpfung ber
perfönlidfen, eigenen Vfïid)tfumme ber Verbanbêfonbê
bie roeitere Unterftüfjung allein ober in Äonfurrenj mit
Vunb unb Ëanion beforgen foU.

5. 2)ie in SIrt. 10 auêgefprodjene SJ3f(td)t jur $urüd=
legung minbeftenê ber |)älfte ber Verbanbê» unb
©emeinbefaffen ju groeden ber SlrbeitSlofenfärforge ober
Slrbeitëlofenberfidjerung bebeutet nidtjts anbereê atë eine

Vejdjlagnabme ber ©elber, bie nad) ber früheren
Vereinbarung einfaffiert mürben unb bei Sticfjtbermenbung
bent Verbanbe allein üerbleiben tonnten. 35iefe Steuerung
beraubt bie Verbattbêmitglieber iljrer Steckte auf bie
§älfte bc§ eingejagten Vetrage?. Vei einer l|3flid)t=
fumme bon jroei Podien unb einem ïagloljn bon 10 Çr.
flatte bemnadj ein ^anbmertémeifier mit 5 Strbeitent
eine (Summe bon 200 gr. einjuja^len, roobon 100 ff-r.
für it)n enbgültig berloren gingen.

$)iefe roenigen 81u8füt)ruugen über bie berfdjiebenen
Süden unb Unfiarljeiten ber Vorlage mögen genügen,
um unfer © e f u d) a u f St i ä) t e i n t r e t e n ju begrünben.
ÏBtd)tiget alê bie Siegelung ber ffürf orge mit
©elbmitteln fdjeint unê bie Vebebung jeglidjer
Slrbeitêlofigfeitburc^VefdjaffuugOonSlrbeit
Ju fein. ®ie © elbunterftü^ung ofyne ©egen»
leiftung fü^rt jum roirtfdjaftlid)en unb
moralifc^en Stuin, benn fie trägt roefentlidi)
bei jurSJtinberung berSlrbeit^roilligteitunb
bor allem aud) ber SlrbeitSintenfität, meil
bie |iül)e ber Slrbeitêlofenuntetftûfcung eine geringere
Surdjt bor ©ntlaffung erzeugen muff.

II.
(Sollte rniber alïeê ©rmarten bem ©efud^e unfereê
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indem nicht gesagt wird, ob nach Erschöpfung der
persönlichen, eigenen Pflichtsumme der Verbandsfonds
die weitere Unterstützung allein oder in Konkurrenz mit
Bund und Kanton besorgen soll.

5. Die in Art. 10 ausgesprochene Pflicht zur Zurück-
legung mindestens der Hälfte der Verbands- und
Gemeindekassen zu Zwecken der Arbeitslosenfürsorge oder
Arbeitslosenversicherung bedeutet nichts anderes als eine

Beschlagnahme der Gelder, die nach der früheren
Vereinbarung einkassiert wurden und bei NichtVerwendung
dem Verbände allein verbleiben konnten. Diese Neuerung
beraubt die Verbandsmitglieder ihrer Rechte auf die
Hälfte des eingezahlten Betrages. Bei einer Pflicht-
summe von zwei Wochen und einem Taglohn von 10 Fr.
hätte demnach ein Handwerksmeister mit 5 Arbeitern
eine Summe von 200 Fr. einzuzahlen, wovon 100 Fr.
für ihn endgültig verloren gingen.

Diese wenigen Ausführungen über die verschiedenen
Lücken und Unklarheiten der Vorlage mögen genügen,
um unser GesuchaufNichteintretenzu begründen.
Wichtiger als die Regelung der Fürsorge mit
Geldmitteln scheint uns die Behebung jeglicher
Arbeitslosigkeit durch Beschaffung von Arbeit
zu sein. Die Geldunterstützung ohne Gegen-
leistung führt zum wirtschaftlichen und
Moralischen Ruin, denn sie trägt wesentlich
bei zurMinderung der Arbeitswilligkeit und
vor allem auch der Arbeitsintensität, weil
die Höhe der Arbeitslosenunterstützung eine geringere
Furcht vor Entlassung erzeugen muß.

II.
Sollte wider alles Erwarten dem Gesuche unseres

umon 4KiikNLkSkl.l5ctikk7 vlîl.
ktste sctiwei^enscbo Isdok Mi- àktoscli gesctineisste Ketten

II» I^ierr
Ketten slier ^rt kür incwstt-ielle Zwecke

Kslihnei-ts Krso uocl flsscbeo-ugkettsin.

ZpeÄs! Ketten für Hevstoi-eti, ^isendetiti öibcjKetten,
NotKupplungsKetten Sctiifkkstten.üstustKetteri- ptlugketten.

Qlsitscttutâettsn tunAutomodiles'c,
(uö55ke lsistungsfälffgKsil LiHene pmsungàmabctime Keue" N0cN5le5 Ii'sgkkâf«'.

Verbandes auf Nichteintreten keine Folge gegeben werden,
so müssen wir das dringende Begehren an die Räte
stellen, daß man die Inhaber der Handwerks-
massigen nnd gewerblichen Betriebe vsn jeder
Beitragspflicht befreie. Im Beschlusse wäre diese

Ausmerzung in Art. 5, lit. e', mit einem entsprechenden

Vorbehalt gesetzlich zu fixieren, wobei in den Ausführungs-

k. L. l-siillqusi'tei' k1î>5ctààlii'jii in oiten.

kiià ii Ml
Verkauksbureau

Ka8el.

tloàiie Uàbesi'bejliilM- unä Lsgereimszedinen.
lelepkon 2.21. -, leleßrsmine: dims.
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befttmmungen bie Kompetenz jur ©nifcljetbung ftreitiger
©rensfälle ben fantonalen Regierungen übextaffen werben
foUte. $ur Segrünbung biefer gorberungen bewerfen
wir, baB roof)t lein ©tanb unter ben Kriegê»
öert)ältniffen fo fdjmer gelitten hat wie
ber ©eroerbeftanb. @ê gibt manche gntjaber bon
Keinen Setrieben, bie ber materiellen ©rfdjöpfung naïje
finb. 3m ©egenfaj) sur gnbuftrie, mo ben Kriegs»
geroinnjeiten nun ©todungen mit Strbeitêtofigfeit folgen,
ift in ben ©eroerben bon gtüdlichen KonjunKuren nicht
gu reben. @ê ift barum eine 3nfonfequeng,
roenn Rt ei ft er mit ohnehin gefchmächter
Seiftungêfâ^igfeitnunnoi^ für ifjre arbeite«
lofen Arbeiter auflommen fotten. gär bie
Befreiung beê Rîeifterê fpridjt ferner bie Satfadje, baB
anbernfaßS bie 2trbeitêtofigfeit in mannen gäüen ftatt
befeitigt, geförbert roirb, inbem biete, bieöorüber»
geljenb Arbeit bergeben fönnten, baê Rififo ber nad;=
trägtidjen Slrbeitêlofenentfchâbigung niä)t auf ficf) nehmen
wollen. 2lu<h bie Drganifation unb bie Verwaltung
ber gürforge fönnten. burtf) bie 2luêf<heibung beê
gewerblichen Rteifterê nur gewinnen, inbem bann bie
©emeinbefteßen mit ben berworrenen unb geitraubenben
Abrechnungen unb Kontrollen berfc^ont würben. SBenn
bie ©pattung ber Rflichfumme Annahme finbet, recf)t»

fertigt fich unfer Vorfd)lag erft recht.
da ferner gu erwarten ift, baB eê möglich fein wirb,

bie Arbettêlofigfeit burch Arbeitêbefchaffung böHig gu
befeitigen, wäre eê gmedloë, wollte man nun im testen
©emeinblein bie ©rrichtung eineê fompligierten Unter»
ftûfsungêapparateê befürworten, ber bieüeidjt gar nie
berwenbet werben müfite. ®§ fei nämlich feftgeljatten,
baB nach berVortage in jeber©emeinbegweigefonberte
K äffen geführt werben müBten. die Riäjtbefreiung
alter gewerblichen unb hanbroerfêmâffigen Setriebëinhaber
hätte jur golge, baB bie Ver banbêfefretariate,
bie legten ©nbeë noch unsere wichtige Stufgaben 31t

ertebigen haben, bauernb mit biefem Ârbeitêlofenbienft
SU tun hatten. 3Bir bürfett nicht gule^t auch auf bie

Verfiältniffe imAnêlanbe berweifen, wo bie öffentlichen
Rüttel allein herangegogen merben. Rîan wirb unê
bielleicht einwenben, ber Art. 9 fehe ja bie difpènfation
bei unmöglicher Aufbringung ber Rütte! bor. StHein

biefe Veftimmung fantt nicht genügen unb mürbe fogar
Ungleichheiten im Redjtêguftanbe fchaffen, abgefehen bon
ber nicht Keinen Strbeit, bie baburd) ben Regierungen
ber Kantone ermächft. d>ie borgefchlagene Söfunq würbe
auch tritt einem ©djtage all ben untiebfameit Streitig»
feiten bor ben ©inigunggfteßen, bie übrigeng bie Kan»

tone gerabe beâEjalb bebenKtch betaften, ein ©nbe fe^en.
Rüt biefen angeführten Vorteilen unferer Vorschläge

glauben wir unfer Segehren in genügenber SBeife be=

grünbet su haben. Söenn einmal bie in fo bieten
Programmen aufgenommene Parole bon
©chuh unb ©rfjattung beê ftanbroerfê gut
dat werben foil, bann fann bieg bei ber fraglichen
Vorlage gefchehen. SBir bürfen barum unferer ßoff»
nung Auêbrud beriefen, baB bie 2Bünfcf)e beê ©ewerbe»
ftanbeê für einmal erhört merben.

Sern, ben 10. $uni 1919.

giir. bie Xircftion
bc§ Scf)U)cisei'. ©ewerbePerbanbcê,

der präfibent: dr.,£j. dfcfjumi.
der ©ef'retär: dr. R. ©ottier.

Sdweiztmcbe 6ettos$ett$d>aTt

für kollektiven ttlobnungsbau.
Stm 21. $uni al c. finbet im ©afé „glora" in

£uj ern bie fonftituierenbe delegiertenoerfammlüng einer

Sentralen fchweiserifchen ©enoffenfehaft s'ur görberung
beê fotteftioen 28ol)nungSbaucS ftatt. Sin ber Voroer»
fammtung, bie am 24. Rlai ftattfanb, waren bereite
24 Vaugenoffenfdjaften, ©emeinben unb weitere gntcr»
effenten auS ber gnbuftrie oertreten, uttb eS wäre brin»
genb su wünfehen, baB fief) am 21. guni bie noch fehlen»
ben ober ingwifchen gegrünbeten ©enoffenfehaften, ferner
bie ©emeinben unb bie gnbuftrie, wetetje burch bie gegen»

wärtige Sage sum SÖßolmungSbau geswungen werben,
ebenfalls beteiligen wollten, bamit ber gansen Drgani»
fation ein notier ©rfotg gefiebert ift. @3 foß normale»
furs barauf aufmerffam gemacht werben, baB ^ 9®*

plante Drganifation beswedt, ben foßeftioen SBohnungS»
bau gemeinfam mit ben Saugenoffenfcfiaften su förbern,
bie bereits fid) seigenben StuSwüchfe hauptfächlich auf
benT@ebiete ber ißopaten Koitfurrens, welche fid) bie

Rot ber ,3eit wegen RiangelS anberweitiger ©etegenf)cit
SU SBinfetsügen auch ^ P Stühe s^hm möchte, in
richtige Sahnen su tenfen. diejenigen Vorarbeiten unb

Vorftubien, bie fonft jebe einselne ©enoffenfehaft fetbft
oorsunepmen hätte, foßen non einer 3^utratfteße aué

ertebigt unb in ©eftalt einer VeratungSfteße aßen wieber
Sugänglid) gemacht werben. 3ßo angängig, foß im ©in»
oerftahbniS mit ber Ülrchiteftenfchaft eine Rormatifierung
iptah greifen, beftimmte Saumaterialien fönnen gemein»

fam befteßt ober befd)afft werben, womit ber Rtarft
günftig beeinfluBt werben f'ann. guteht wirb ber 23er»

fehr mit ben Seljörben burch ®tne ßeutratifation ganj
bebeutenb oereinfacht, wa§ gemifj auch biefe nur begrüßen
werben. Reue Stnmetbungen finb rechtseitig oortäufig
nod) an bie ©ifenbahner=Vaugenoffenfd)aft Susern jn
richten. R.

* *
*

KoßeKttJcr SBohnungêfiau. (©ingef.) Ilm bie ge*

funbe Sauweife unb ben foßeftioen SBofmungSbau über»

haupt su förbern, geht ber fid) bemnächft enbgüttig fow
ftituierenbe 23erbanb fehweigerifeßer Saugenoffenf^aften
in Susern mit bem ©ebanfen um, innerhalb fürseft^
grift eine StuSfteßung über befonberS geeignete Saumate»
riatien s" infsenieren, bei welcher ©elegenßeit natürlih
auch Rtäne unb weiteres 2tnf<hauungS= unb ©tubien»
material bereits ausgeführter Kolonien unb einsetner SW»
tppen auSgefteßt werben foßen.

da biefe StuSfteßung rein praftifdje ßiele oerfolgt
unb ber dringlichfeit wegen feine großen Vorbereitung^
getroffen werben fönnen, fann eS ficf) nur um eine gcWS
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bestimmungen die Kompetenz zur Entscheidung streitiger
Grenzfälle den kantonalen Regierungen überlassen werden
sollte. Zur Begründung dieser Forderungen bemerken

wir, daß wohl kein Stand unter den Kriegs-
Verhältnissen so schwer gelitten hat wie
der Gewerbe st and. Es gibt manche Inhaber von
kleinen Betrieben, die der materiellen Erschöpfung nahe
sind. Im Gegensatz zur Industrie, wo den Kriegs-
gewinnzeiten nun Stockungen mit Arbeitslosigkeit folgen,
ist in den Gewerben von glücklichen Konjunkturen nicht
zu reden. Es ist darum eine Inkonsequenz,
wenn Meister mit ohnehin geschwächter
Leistungsfähigkeit nunnoch für ihre arbeits-
losen Arbeiter aufkommen sollen. Für die
Befreiung des Meisters spricht ferner die Tatsache, daß
andernfalls die Arbeitslosigkeit in manchen Fällen statt
beseitigt, gefördert wird, indem viele, die vorüber-
gehend Arbeit vergeben könnten, das Risiko der nach-
träglichen Arbeitslosenentschädigung nicht auf sich nehmen
wollen. Auch die Organisation und die Verwaltung
der Fürsorge könnten, durch die Ausscheidung des

gewerblichen Meisters nur gewinnen, indem dann die
Gemeindestellen mit den verworrenen und zeitraubenden
Abrechnungen und Kontrollen verschont würden. Wenn
die Spaltung der Pflichsumme Annahme findet, recht-
fertigt sich unser Vorschlag erst recht.

Da ferner zu erwarten ist, daß es möglich sein wird,
die Arbeitslosigkeit durch Arbeitsbeschaffung völlig zu
beseitigen, wäre es zwecklos, wollte man nun im letzten
Gemeindlein die Errichtung eines komplizierten Unter-
stützungsapparates befürworten, der vielleicht gar nie
verwendet werden wüßte. Es sei nämlich festgehalten,
daß nach der Vorlage in jeder Gemeinde zweigesonderte
Kassen geführt werden müßten. Die Nichtbefreiüng
aller gewerblichen und handwerksmässigen Betriebsinhaber
hätte zur Folge, daß die Verbandssekretariate,
die letzten Endes noch andere wichtige Ausgaben zu
erledigen haben, dauernd mit diesem Arbeitslosendienst
zu tun hätten. Wir dürfen nicht zuletzt auch auf die

Verhältnisse im Auslande verweisen, wo die öffentlichen
Mittel allein herangezogen werden. Man wird uns
vielleicht einwenden, der Art. 9 sehe ja die Dispensation
bei unmöglicher Aufbringung der Mittel vor. Allein
diese Bestimmung kann nicht genügen und würde sogar
Ungleichheiten im Rechtszustande schaffen, abgesehen von
der nicht kleinen Arbeit, die dadurch den Regierungen
der Kantone erwächst. Die vorgeschlagene Lösung würde
auch mit einem Schlage all den unliebsamen Streitig-
keiten vor den Einigungsstellen, die übrigens die Kan-

tone gerade deshalb bedenklich belasten, ein Ende setzen.

Mit diesen angeführten Vorteilen unserer Vorschläge
glauben wir unser Begehren in genügender Weise be-

gründet zu haben. Wenn einmal die in so vielen
Programmen aufgenommene Parole von
Schutz und Erhaltung des Handwerks zur
Tat werden soll, dann kann dies bei der fraglichen
Vorlage geschehen. Wir dürfen darum unserer Hoff-
nüng Ausdruck verleihen, daß die Wünsche des Gewerbe-
standes für einmal erhört werden.

Bern, den 10. Juni 1919.

Für, die Direktion
des Schweizer. Gewerbeverbandes,

Der Präsident: Dr.H. Tschumi.
Der Sekretär: Dr. R. Cottier.

Schweizerische «ensssenschatt
für kollektiven Aodnungsbau.

Am 21. Juni m e. findet im Cafe „Flora" in

Luzern die konstituierende Delegiertenversammlüng einer

zentralen schweizerischen Genossenschaft z'ur Förderung
des kollektiven Wohnungsbaues statt. An der Vorver-
fammlung, die am 24. Mai stattfand, waren bereits
24 Baugenossenschaften, Gemeinden und weitere Inter-
essenten aus der Industrie vertreten, und es wäre drin-
gend zu wünschen, daß sich am 21. Juni die noch fehlen-
den oder inzwischen gegründeten Genossenschaften, ferner
die Gemeinden und die Industrie, welche durch die gegen-
wärtige Lage zum Wohnungsbau gezwungen werden,
ebenfalls beteiligen wollten, damit der ganzen Organi-
sation ein voller Erfolg gesichert ist. Es soll nochmals
kurz darauf aufmerksam gemacht werden, daß die ge-
plante Organisation bezweckt, den kollektiven Wohnungs-
bau gemeinsam mit den Baugenossenschaften zu fördern,
die bereits sich zeigenden Auswüchse hauptsächlich aus

dem Gebiete der illoyalen Konkurrenz, welche sich die

Not der Zeit wegen Mangels anderweitiger Gelegenheit
zu Winkelzügen auch hier zu Nutze ziehen möchte, in
richtige Bahnen zu lenken. Diejenigen Vorarbeiten und

Vorstudien, die sonst jede einzelne Genossenschaft selbst

vorzunehmen hätte, sollen von einer Zentralstelle aus

erledigt und in Gestalt einer Beratungsstelle allen wieder
zugänglich gemacht werden. Wo angängig, soll im Ein-
Verständnis mit der Architektenschaft eine Normalisierung
Platz greifen, bestimmte Baumaterialien können gemein-
sam bestellt oder beschafft werden, womit der Markt
günstig beeinflußt werden kann. Zuletzt wird der Ver-
kehr mit den Behörden durch eine Zentralisation ganz
bedeutend vereinfacht, was gewiß auch diese nur begrüßen
werden. Neue Anmeldungen sind rechtzeitig vorläufig
noch an die Eisenbahner-Baugenossenschaft Luzern zu

richten. kl.
» »

Kollektiver Wohnungsbau. (Einges.) Um die ge-

sunde Bauweise und den kollektiven Wohnungsbau über-

Haupt zu fördern, geht der sich demnächst endgültig kon-

statuierende Verband schweizerischer Baugenossenschaften
in Luzern mit dem Gedanken um, innerhalb kürzester

Frist eine Ausstellung über besonders geeignete Baumate-
rialien zu inszenieren, bei welcher Gelegenheit natürlich
auch Pläne und weiteres Anschauungs- und Studien-
material bereits ausgeführter Kolonien und einzelner Bau-
typen ausgestellt werden sollen.

Da diese Ausstellung rein praktische Ziele verfolgt
und der Dringlichkeit wegen keine großen Vorbereitungen
getroffen werden können, kann es sich nur um eine ganz
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